	8 Handlungsfelder, die Ihre betriebliche Suchtprävention voranbringen 

	Nr.
	Handlungsfeld

	1
	Betriebsvereinbarung: Wahrscheinlich gibt es in Ihren Betrieben schon eine BV-Sucht, nur an die Inhalte kann sich niemand erinnern. Aktualisieren Sie die BV um neue Aspekte und hängen Sie einen konkreten Stufenplan an, wie die Vorgesetzten oder Kollegen vorgehen sollen. Ein Beispiel für eine Betriebsvereinbarung Sucht finden Sie auf Seite 11 dieser Ausgabe.

	2
	Früherkennungssystem: Dazu gehört zum Beispiel ein „Gespräch unter Kollegen“. Bilden Sie in Ihrem Betrieb Experten für Suchtfragen oder für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz (MHFA) aus, die es am besten in jeder Abteilung gibt. Sucht ist eine psychische Erkrankung, daher passt diese Weiterbildung auch sehr gut. Geschulte Kollegen können die Kollegen, die sich auffällig verhalten, ansprechen. Bei Sucht ist eines klar: Je früher ein betroffener Kollege Hilfe bekommt, umso schneller überwindet er seine Sucht. Wer beispielsweise von den Kollegen lange Zeit zu viel trinkt, kann alkoholabhängig werden. Sie tun Betroffenen also keinen Gefallen, wenn niemand nachfrägt und anfängliche Probleme „übersehen“ und nicht benannt werden. 

	
	Ein weiteres Früherkennungssystem ist der jährliche Check-up beim Betriebsarzt, der das Thema Sucht gezielt ansprechen kann, beispielsweise, wenn Leberwerte auffällig sind. Wichtig ist, immer wieder zu betonen, dass auch der Betriebsarzt der Schweigepflicht unterliegt.

	3
	Stufenplan Sucht: Ein solcher Stufenplan regelt genau, wann der Vorgesetzte Gespräche führt und wie er solche Gespräche führt. Vielleicht haben Sie bereits einen Fürsorgeprozess im Unternehmen, der auch stufenweise erfolgt. Ein Beispiel für einen Stufenplan und Gesprächsleitfaden, der von Experten erprobt ist, finden Sie auf der Seite der DHS: https://kurzlinks.de/fy56 

	4
	Schulung der Führungskräfte und aller Kollegen: Eine Betriebsvereinbarung samt Stufenplan ist ein wichtiges Instrument einer betrieblichen Suchtprävention. Diese lebt allerdings davon, wie gut alle in dem Thema Sucht, typische Suchtstoffe und Suchtverhalten sowie deren Folgen und Symptomen geschult sind. Wenn jemand nicht zur Sucht neigt, kann er sich nicht vorstellen, wie Kollegen überhaupt ein Suchtproblem entwickeln, und somit das Verhalten auch nicht erkennen.

	
	Besonders die Führungskräfte brauchen nicht nur bessere Antennen, sondern auch Hilfe, das schwierige Thema Sucht gut anzusprechen, ohne den betreffenden Kollegen zu verurteilen, und so Hilfe und Unterstützung anzubieten. In einer BV können Sie regeln, wie regelmäßig eine Führungskraft durch Ihren Arbeitgeber geschult werden muss.

	
	Da oft die Kollegen am nächsten dran sind, ist es wichtig, dass alle mehr über Sucht, Suchtprobleme, Auswirkungen auf den Arbeitsplatz, die Gefahren für sich selbst und andere wissen und natürlich die Hilfsangebote kennen. Hier ist der Ersthelfer Psychische Gesundheit (MHFA) hilfreich für alle psychischen Erkrankungen.

	5
	Informationskampagne: Thematisieren Sie das Thema Sucht in Ihrem Betrieb. Gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber zeigen Sie als Betriebsrat auch klar, dass Sucht kein Randthema ist und auch in jedem guten Unternehmen vorkommt. Gute Unterlagen dazu finden Sie über das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit (ehemals BzgA): https://kurzlinks.de/2cwv

	6
	Externes Suchtnetzwerk: Nehmen Sie Kontakt zu regionalen Anlaufstellen für Sucht, Suchtkliniken, ambulanten Tageseinrichtungen oder Beratungsstellen in Ihrer Region auf. So kann Ihr Betrieb den betroffenen Kollegen schnelle Hilfe anbieten und den Kontakt zu Experten herstellen. Eine Anregung für diese Arbeit finden Sie auf Seite 10.

	7
	Interne Suchtberatung: Neben dem Betriebsarzt sollte es im Unternehmen noch weitere Möglichkeiten geben, wie Kollegen oder betroffenen Familienangehörige beraten werden können. Hierfür können Sie sich externe Hilfe einkaufen, zum Beispiel bei der Suchtberatungsstelle vor Ort, und die Möglichkeit anbieten, sich ohne lange Wartezeiten dort von den Experten beraten zu lassen.

	8
	Schulung Betriebsrat: Als Betriebsrat sind Sie beim Thema Sucht schnell zwischen den Fronten: zwischen den Kollegen, dem Arbeitgeber und den betroffenen suchtkranken Kollegen. Wenn Sie sich des Themas annehmen, sollten Sie auch über das notwendige Wissen verfügen. Nutzen Sie daher unbedingt Ihren Schulungsanspruch.

	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld



